
 

 

Mehrarbeit 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 
wir möchten Ihnen mit den Informationsschriften „Lehrerrat aktuell“ 
einige praktische Tipps zur täglichen Lehrerratsarbeit geben. 
Mit der heutigen Ausgabe informieren wir Sie über das Thema Mehr-
arbeit. Da dieses Thema ein sehr umfangreiches ist, werden wir im 
nächsten Monat einen zweiten Teil an Sie versenden, indem wir über 
Sonderfälle wie Schwerbehinderte Lehrkräfte berichten. 
 
Um vergütbare Mehrarbeit handelt es sich, wenn eine Mehrbeanspru-
chung durch Unterrichtstätigkeit vorliegt. (BASS 21-22 Nr. 21; Ziffer 
2). 
 
Wichtig: 
Keine vergütbare Mehrarbeit ist daher:  

 die Teilnahme am Elternsprechtag,  

 die Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und Prüfun-
gen,  

 die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,  

 die Teilnahme an Wandertagen und Klassenfahrten, 

 die Teilnahme an Sportfesten,  

 die Erledigung von Verwaltungsarbeit etc. 
 
Hierbei handelt es sich um sonstige Dienstpflichten nach § 10 ADO. 
 
Es gilt grundsätzlich 2 verschiedene Formen der Mehrarbeit zu unter-
scheiden: 
1. Ad hoc – Mehrarbeit/gelegentliche Mehrarbeit 
ist die Mehrarbeit, die nicht voraussehbar ist und deshalb auch nicht 
durch eine Stundenplanänderung oder durch eine Unterrichtsverle-
gung verhindert werden kann. Die gelegentliche Mehrarbeit wird von 
der Schulleitung formlos angeordnet oder genehmigt. Es müssen je-
doch der Name, die Klasse, das Datum, die Stunde und (ggf. nach-
träglich) das Unterrichtsfach angegeben werden. Des Weiteren muss 
eine Durchschrift der Schulaufsichtsbehörde zugeleitet werden. 
 
Wichtig 
Sofern sich nach Anordnung oder Genehmigung gelegentlicher 
Mehrarbeit abzeichnet, dass die Dauer der notwendigen Mehrarbeit 
vier Wochen übersteigt, ist umgehend die für regelmäßige Mehrarbeit 
erforderliche Anordnung oder Genehmigung der Schulaufsichtsbe-
hörde einzuholen. 

2. Regelmäßige Mehrarbeit 
Regelmäßige Mehrarbeit liegt grundsätzlich vor, wenn die Dauer der 
Mehrarbeit 4 Wochen übersteigt. Sie kommt eher in Schulen mit 
Fachlehrermangel vor, z. B. in den Fällen, wenn kein weiterer Musik-
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lehrer vorhanden ist und sich jemand bereit erklärt, für die Dauer des 
Schuljahres dieses Fach in weiteren Klassen zu unterrichten. Die 
Schulleitung muss in einem solchen Fall entsprechende Anträge unter 
Beifügung des STD 424 und der Änderungsmitteilung LBV (Bes.) 23  
der genehmigenden Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig vorlegen. In 
diesen Anträgen führt die Schulleitung die Erteilung von zusätzlichen 
Stunden für den bestimmten Kollegen oder die Kollegin aus. Zudem 
muss die regelmäßige Mehrarbeit im Stundenplan der Lehrerin oder 
des Lehrers gekennzeichnet sein und kann nur bei der Erstellung ei-
nes neuen Stundenplans geändert werden. Des Weiteren ist noch zu 
berücksichtigen, dass der Lehrerrat sowie die Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen in den Fällen der regelmäßigen Mehrarbeit bei 
den Schulen, bei denen die Schulleitungen die Dienstvorgesetzten 
Eigenschaften schon übertragen bekommen haben, der Mehrarbeit 
zustimmen muss. 
Eine einseitige Kündigung der Mehrarbeit ist nicht möglich. Wenn 
man sich einmal für die Mehrarbeit entschieden hat, kann man nicht 
einfach damit aufhören. Es muss die Schulaufsichtsbehörde ebenfalls 
damit einverstanden sein. 

Bei vollzeitbeschäftigten Beamten und Tarifbeschäftigten wird Mehr-
arbeit grundsätzlich erst dann vergütet, wenn mehr als 3 Stunden 
Mehrarbeit im Kalendermonat geleistet wurden. Hat man also 4 Stun-
den Mehrarbeit im Monat geleistet, so bekommt man diese vergütet 
und zwar ab der ersten Stunde. Dies gilt auch dann, wenn die Min-
deststundenzahl von 4 Stunden wegen Verrechnung mit Arbeitsaus-
fall unterschritten wird. (BASS 21-22 Nr.21 Ziffer 5.2) Gesetzliche 
Grundlage der Mehrarbeitsverpflichtung ist § 61 LBG. 
Die Vergütung erfolgt nach der Mehrarbeitsvergütungsverordnung.  
Danach gilt für Mehrarbeit im Schuldienst § 4 Abs. 3 MVerGV.  
(Siehe auch BASS 21-22 Nr.22) 
 
Wichtig: 
Teilzeitbeschäftigten sollen nur anteilig zur Mehrarbeit herangezo-

gen werden. Zudem wird die Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten be-

reits ab der ersten Stunde bis zur vollen Pflichtstundenzahl bezahlt 

(Europ. Gerichtshof, 6.12.07; BVerwG 13.3.08, OVG NRW 16.10.08). 

Diese Vergütung wird auch nicht nach den Sätzen der Mehrarbeits-

vergütung verrechnet, sondern erfolgt gehaltsanteilig. (BAG 

21.4.1999). Dies bedeutet, dass bei einer Grund-/Hauptschullehrkraft, 

solange bis die volle Stundenzahl erreicht ist, statt 21,84 € ca. 32-35 

€ gezahlt werden. Wenn eine Teilzeitkraft dann über die Vollzeitstun-

denzahl hinaus Mehrarbeit leistet gilt wieder die Regelung die für 

Vollzeitkräfte Gültigkeit hat. Bei Teilzeitbeschäftigten erfolgt keine 

Verrechnung mit ausgefallenen Stunden (OVG NRW 16.10.2008 und 

Winandserlass) 

Bezugszeitraum ist immer der Kalendermonat. 
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Für Rückfragen steht unseren Mitgliedern die Rechtsabteilung des 
VBE NRW unter der Telefonnummer 0231 425757 0, sowie bei schul-
fachlichen Fragen die stellvertretende Landesvorsitzende  
Ute Foit unter der Nummer: 0221 844523 zur Verfügung. Darüber 
hinaus ist dienstags und mittwochs ab 14:00 Uhr das Servicetelefon 
für Mitglieder des VBE unter der Telefonnummer 0231 433863 zu er-
reichen.  
Zusätzlich können Sie Ihre Fragen an das Lehrerforum des VBE rich-
ten: http://lehrerforum-nrw.de/  

Mitglieder finden weitere Informationen auch auf der Rechtsdaten-
bank des VBE.  

Hinweis: 

Der VBE bietet Grund- und Aufbauschulungen für Mitglieder in 
Lehrerräten an. Der geänderte Erlass regelt auch die Durchführung 
von Aufbauschulungen. Da die Basis eine vertragliche Vereinbarung 
mit dem MSW ist, sind unsere Angebote den staatlichen - z. B. durch 
die Kompetenzteams - gleichgestellt. Nutzen Sie die Veranstaltungen 
im Jahr 2016. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Ihnen entstehen keine 
Kosten. Ihre Fahrtkosten trägt die Schule, der die verauslagten Rei-
sekosten dann von der Bezirksregierung erstattet werden. Die Teil-
nahme an den Qualifizierungen liegt im besonderen dienstlichen Inte-
resse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Sonderurlaub 
gemäß § 26 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung. Der besonde-
re Ausnahmefall gemäß § 26 Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
ist gegeben. Die Qualifizierungen für Lehrerräte finden jeweils 
von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen zu unseren Lehrer-
ratsschulungen vor Ort sind jederzeit möglich, klicken Sie auf 
www.vbe-nrw.de oder www.lehrerrat.de . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Inka Schmidtchen 
Justiziarin VBE NRW 

http://lehrerforum-nrw.de/
http://www.vbe-nrw.de/
http://www.lehrerrat.de/

